
winnt der Kriminalist, Staatsanwalt und Richter einer
seits durch seine eigene aktive Teilnahme am gesell
schaftlichen Leben; andererseits muß er einfache Wege 
suchen, um sich für die Beurteilung dieser entscheiden
den Fragen „sachkundig“ zu machen. Deshalb hat die 
Teilnahme von Sachverständigen in einem frühen Sta
dium der Ermittlungen, nicht selten sogar im Stadium 
der Anzeigenprüfung, große Bedeutung.
Alle diese Erfahrungen und Erkenntnisse waren Ge
genstand der am 1. April 1975 in Kraft getretenen Än
derungsgesetze zum StGB und zur StPO. Mit ihnen 
wurde das Recht entsprechend der gesellschaftlichen 
Entwicklung gestaltet und seine aktive Funktion ge- 
sichert./3/ Das ist eine wesentliche Bedingung der so
zialistischen Gesetzlichkeit

Aktive Einflußnahme des Staatsanwalts 
auf die Qualität der Ermittlungen

Auf Grund der Gesetzesänderungen wurde es notwen
dig, die Orientierung für die praktische Verwirklichung 
der prozessualen Rechte und Pflichten des Staats
anwalts bei der Leitung des Ermittlungsverfahrens zu 
vervollkommnen. Schon während der Vorbereitung der 
Strafrechtsnovellen wurden in der Staatsanwaltschaft 
die bisherigen Arbeitsergebnisse sorgfältig analysiert. 
Diese Einschätzung führte zur Ausarbeitung des Ent
wurfs einer neuen Anweisung zur Leitung des Ermitt
lungsverfahrens. Zu diesem Entwurf gab es viele wert
volle Gedanken von Staatsanwälten und Mitarbeitern 
der Untersuchungsorgane. Sie fanden in der Anwei
sung Nr. 1/75 des Generalstaatsanwalts der DDR vom
4. August 1975 über die Aufgaben des Staatsanwalts im 
Ermittlungsverfahren^/ ihren Niederschlag.
Die Anweisung Nr. 1/75 bekräftigt, daß die Leitung des 
Ermittlungsverfahrens eine der wesentlichen Aufgaben 
des Staatsanwalts bei der Aufsicht über die strikte Ver
wirklichung der sozialistischen Gesetzlichkeit ist. Das 
ergibt sich schon ganz generell aus der gesellschaft
lichen Bedeutung der Strafverfolgung. Im einzelnen 
Fall wird es immer wieder aus der Tatsache sichtbar, 
daß Versäumnisse im Ermittlungsverfahren selten in 
einem späteren Verfahrensstadium beseitigt werden 
können. Die Qualität der Ermittlungsführung beein
flußt maßgeblich die Wirksamkeit der staatlichen oder 
gesellschaftlichen Entscheidung. Umsichtig und unvor
eingenommene Ermittlungen, bei denen alle tatsäch
lichen und rechtlichen Möglichkeiten genutzt werden, 
bilden eine sichere Basis der überzeugenden Entschei
dung. Umgekehrt führen mangelhafte, die gegebenen 
Möglichkeiten nicht nutzende Ermittlungen zu Entschei
dungen, die beim Betroffenen Zweifel an der Sach
lichkeit der Arbeit der Strafverfolgungsorgane erwek- 
ken können. Hier obliegt dem Staatsanwalt eine große 
Verantwortung, die seine aktive Einflußnahme auf die 
Qualität der Ermittlungen verlangt.
Gelegentlich wurde in der Praxis die Frage gestellt, 
ob diese Verantwortung des Staatsanwalts real ist, 
ob sie mit seinen tatsächlichen Möglichkeiten überein
stimmt. Die Anweisung Nr. 1/75 folgt hier den prak
tischen Erfahrungen, die auch zu zahlreichen differen
zierten Neuregelungen der StPO führten. Ebenso wie 
für die inhaltliche Gestaltung der Strafverfolgung die 
Konsequenzen aus der Tatsache gezogen wurden, daß 
strafbare Handlung nicht gleich strafbare Handlung ist, 
so muß auch die Leitungstätigkeit des Staatsanwalts im 
Ermittlungsverfahren differenziert gestaltet sein. 
Allerdings ist dafür der Maßstab, ob es sich um eine 
schwere oder um eine leichte Straftat handelt, allein 
nicht ausreichend.
Sicher veranlaßt die schwerere Straftat, die in der Re
gel komplizierter ist und die Öffentlichkeit mehr be
wegt, den Staatsanwalt zu eigenen Aktivitäten. Sie be
ginnen damit, daß er den Ort des Geschehens aufsucht, 
sich an den Ermittlungen direkt beteiligt und sich so 
einen ständigen Überblick über den Stand des Verfah
rens und über notwendige Entscheidungen sichert. Bei 
leichteren Strafsachen wird es dagegen im allgemeinen
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ausreichen, wenn sich der Staatsanwalt vom leitenden 
Kriminalisten über die Ermittlungen informieren läßt, 
um sich einen eigenen Standpunkt dazu zu bilden. Diese 
bei der Leitung des Ermittlungsverfahrens grundsätz
lich zu beachtenden Unterschiede ergeben sich jedoch 
schon aus der Gesellschaftsgefährlichkeit oder Gesell
schaftswidrigkeit der Handlung. Darüber hinaus ist der 
Staatsanwalt aber verpflichtet, auch darauf zu achten, 
welche tatsächlichen oder rechtlichen Komplikationen 
bei den Ermittlungen auftreten, welche gesellschaft
lichen Auswirkungen die Straftat hatte, ob Vorfälle der 
gleichen Art häufig aufgetreten sind (besonders dann, 
wenn der Täter zeitweilig unbekannt blieb) u. a. m. 
Die Vielfalt der Möglichkeiten und Zusammenhänge, 
die sich nicht nur aus der Handlung, sondern auch aus 
der Person des Täters ergeben können, verbietet hier 
jegliches Rezept. Kriterien der genannten Art sind nur 
Anhaltspunkte für die vom Staatsanwalt zu treffende 
Entscheidung, die von ihm Sachlichkeit und reifes poli
tisches Verständnis verlangt. Die Kriterien sind aber 
notwendig, weil es unnötig und unmöglich ist, alles mit 
gleicher Kraft zu tun, und weil der Staatsanwalt ge
zwungen ist, sich auch bei der Leitung des Ermittlungs
verfahrens auf Schwerpunkte zu konzentrieren. 
Manchmal wurde gefragt, ob denn die Kenntnisse des 
Staatsanwalts ausreichen, um Ermittlungen konkret zu 
leiten. Hierzu ist zu sagen, daß die juristische Ausbil
dung auch die Vermittlung kriminalistischen Grundwis
sens einschließt; natürlich ist es notwendig dieses Wis
sen insbesondere durch Selbststudium ständig zu er
weitern. Außerdem lehrt die praktische Arbeit „vor 
Ort“ so manche Erfahrung, die nicht durch Vorlesun
gen oder Selbststudium erworben werden kann. Jeder 
Staatsanwalt ist gut beraten, der das größere Wissen 
des erfahrenen Kriminalisten nutzt. Bei allen berech
tigten Forderungen nach vertieften kriminalistischen 
Kenntnissen der Staatsanwälte, die durch effektive For
men der Weiterbildung erfüllt werden müssen, ist doch 
deutlich zu sagen, daß der Staatsanwalt nicht der bes
sere Kriminalist sein kann und sein soll. Vielmehr 
hat er entsprechend seinem Verfassungsauftrag auf die 
strikte Verwirklichung der Gesetzlichkeit im Ermitt
lungsverfahren zu achten. Das ist der Inhalt seiner Lei
tungstätigkeit im Ermittlungsverfahren. Um diesem 
Auftrag gerecht zu werden, muß der Staatsanwalt sach
kundig genug sein, um kriminalistische Möglichkeiten 
zu erwägen und zu beurteilen. Sie zu verwirklichen ist 
aber Aufgabe der Kriminalisten.
Aus dieser Sicht sind die hohen Anforderungen, die 
die Anweisung Nr. 1/75 an die staatsanwaltschaftliche 
Leitung des Ermittlungsverfahrens stellt, begründet und 
real. Sie verlangen von allen Staatsanwälten große Ein
satzbereitschaft und fundierte Kenntnisse.
Die Anweisung dient auch dem Ziel, die besten Erfah
rungen zum Allgemeingut aller Staatsanwälte zu ma
chen. Deshalb sind sowohl effektive Methoden als auch 
qualitative Anforderungen Inhalt dieses Leitungsdoku
ments. Seine vorwiegend methodische Hilfe soll die 
Einheitlichkeit der Arbeit gewährleisten. Schließlich 
geht es darum, die Beziehungen zwischen Staatsanwalt 
und Untersuchungsorgan so effektiv zu gestalten, daß 
der größtmögliche Erfolg gesichert wird. Dazu müssen 
aber die Rechte und Pflichten klar abgegrenzt sein. 
Wichtig ist weiterhin, daß im Einzelfall kein Raum 
für prestigebetontes Verhalten gelassen wird. Zugleich 
ist konsequent zu beachten, daß die Eigenverantwor
tung jedes Organs, Leiters oder Mitarbeiters die Vor
aussetzung einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit an
deren ist. Nicht irgendwelche vordergründig organisa
torischen Entscheidungen garantieren diese Zusammen
arbeit, sondern der aus eigener Verantwortung erwach
sene Standpunkt. Er ist die sichere Basis des in der 
Praxis so bewährten Verhältnisses zwischen Staats
anwälten und Kriminalisten, das sich durch prinzipielle 
Klarheit, kameradschaftliche Kritik und offene Atmo
sphäre auszedchnet — Bedingungen, die für die strikte 
Durchsetzung der Gesetzlichkeit und die Wirksamkeit 
der Strafverfolgung notwendig sind. Auch in dieser 
Hinsicht folgen die Regelungen der Anweisung den 
umfangreichen Erfahrungen, die in den letzten Jahren 
erworben wurden.
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